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betreffend Fristerstreokung~für die Anträge auf Durchführung des Jahres-

aUS el e1ohoa. 

- ........ -
. . 

Fiir die 'Uberreichung der Anträge auf Durchf:ihrung des Jahresaus-

gleiohes bei Lohnsteuerpf1iohtigen ist ala'Endtermin der 31. Jänner ge­

setzlioh festgelegt. Im Jahre 1951, wird -die Zahl -der Bewerber ua den 
, 

Jahresausgleicb zweifellos weit höher sein, als es in denvergangenen .' . Jahren der Fall war. Es besteht daher die Gefahr t dass in den folgenden 

drei Jännerwochen die Lohnöüros der Betriebe, aber auch die Lohnverreoh­

nUngBstellen der~hörden die an sie geriohteten Anträge, den J~resaus­

gleich du rchzllführ en. einfach nicht bewältigen konnen. Nach den zwingen­

den gesetzlichen Bestimmungen verliert der Lohnsteuerpflichtige seinen 

Anspruch SIlf iarchfüh:rung des Jahrcsausgleich"s,wcnn der Ant.rag, der in der 

überwiegenden~Zahl der Fälle vom Dienstgeber eingereicht wird, nioht zeit­

gerec-ht beim Finanzamt einlangt. ~ 

Die Lohns teuerpflichtigen dürfen jedoch keinesfalls schleohter be­

handelt werden als die übrigen Steuerzahler, die für die Einreichung 

ihrer Steuerbekenntnisse eine Frist von mindestons 4 Monaten nach Ablauf 

des Rechnungsjahres zur Verfügung haben. 

Da diese Frist nicht im Gesetz festgelegt ist,_ uurde sie in der Ver­

gangenheit vom 13undesministariu3 für Finanzen vielfach noch \7eiter er­

streckt, um don Steuerpfliohtigen vorSohaden zu bewahren. Das gleiohe 

Reoht vclitngen die anfragenden Abgeordneten auch für die lohnsteuorpflich­

tigen Arbeiter und Angestellten. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an don Herrn Bundesminister 

für Finanzen die naohstehende 

A n frag e " 

Ist der Herr Bundesminister bereit, dem Nationalrat ehestens einen 

Gosetzentwurfzuzuleiten, der die Frist fürcl-ie Stellung ein~s Antrages 

auf Durohführung des Jahresausgleiohes bis 31. März 1951 erstreckt? 

-.- ..... -
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